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EM D-l informationell

Steuereinsparungen dank Fahrzeugrequisition

/« t/er.S'c/iweizs/'rtûf ri/rtt/ 90'000privateMotorfa/i rzeuge <Jieflstp/7/e/2rig war/ wimte/z 6ei einer MoMma-
c/iiing r/er /lrmee or/er r/ey Z/WAs'c/nrize.y «e/nriic/ren».

Sollten sich Herr oder Frau Schweizer ein neues
Vehikel kaufen, könnte dies einen militärisch
veranlassten Besuch des Briefträgers nach sich
ziehen. Mit überzeugenden Worten orientiert
das Bundesamt für Transporttruppen (BATT)
die Besitzer ausgewählter Fahrzeuge über die
vorgesehene Beschlagnahmung (Requisition)
bei einem Einsatz der Armee oder des Zivil-
Schutzes. Betroffen sind in erster Linie Nutz-
fahrzeuge. Aber auch einige Allrad-Pw und Mo-
torräder müssten für die Erfüllung verfassungs-
mässiger Aufgaben dem Gemeinwesen zur Ver-
fügung gestellt werden.

Private Fahrzeuge unentbehrlich

Für Unternehmen mit eigenem Fuhrpark ist
derartige Post nichts Neues, durchlief doch in
den letzten 84 Jahren praktisch jeder Lastwagen
die Militäradministration in Bern.

Privatpersonen, die erstmals mit dieser Ver-

pflichtung konfrontiert werden, fragen sich aber
zu Recht über deren Flintergriinde. Um der
Bundeskasse und letztlich dem bereits arg ge-
schröpften Steuerzahler hohe Kosten zu erspa-
ren, beschafft die Armee nur soviele Fahrzeuge,
wie sie zur Ausbildung (Rekrutenschulen, Wie-
derholungskurse usw.) benötigt. Die eigene
Flotte von 25'000 Fahrzeugen bildet bei einer
Mobilmachung den Grundstock. Sie wird mit
50'000 Fahrzeugen aus dem privaten Verkehr er-
gänzt. In Zusammenarbeit mit den Gemeinde-
behörden bereitet das BATT auch die Requisi-
tion von 40'000 Autos für den Zivilschutz vor,
der über fast keine eigenen Fahrzeuge verfügt.
Zur Versorgung der Bevölkerung in Krisen- und
Kriegszeiten bleiben unentbehrliche und militä-
risch ungeeignete Lastwagen den Organisatio-
nen der Wirtschaftlichen Landesversorgung vor-
behalten.

Die «Aushebung» geeigneter Fahrzeuge erfolgt
aufgrund von Daten der kantonalen Strassenver-
kehrsämter. Bestandeslücken werden laufend
mit den entsprechenden Wagen in der richtigen

Region aufgefüllt. Einige Zivilschutz- und Mili-
tärdienstpflichtige müssten überdies bei einem
Ernstfall mit ihrem eigenen Auto einrücken.

Eine angemessene Entschädigung im Ernstfall

Die finanzielle Seite sieht für den Halter vorerst
mager aus: Lediglich Lieferwagen, die sich als

Leitungsbau- oder Sanitätswagen einsetzen las-

sen, werden aus der Bundeskasse subventio-
niert. Von den 5'000 bzw. 4'000 Franken müssen
aber noch die entsprechenden Befestigungsgar-
nituren für Kabelgestelle bzw. Tragbahren be-
schafft werden. Diese Fahrzeuge unterliegen
auch einer Halte- und Inspektionspflicht, wäh-
rend sich bei allen anderen Fahrzeugen die
Pflichten des Halters heute auf die Verwaltung
der Dokumente beschränken. Zumindest für die
Dauer eines allfälligen Einsatzes wird der Halter
angemessen entschädigt: Für einen Geländewa-
gen erhält er beispielsweise 15 Franken pro Tag.
Verlust und Beschädigungen werden separat
vergütet.

Eine günstige Versicherung

90'000 Fahrzeuge für Zivilschutz und Armee,
rasch zur Stelle, kostengünstig und modern, oh-
ne jahrealten Zeughausstaub: Die Vorzüge die-
ses Systems für die Allgemeinheit liegen auf der
Hand. Nicht alle betroffenen Halter mögen sich
aber dafür erwärmen. Deshalb versucht das

BATT mit einer Informationskampagne, einem
gefälligen Markenzeichen und verschiedenen
Aktionen Verständnis und Sympathie bei beste-
henden und potentionellen «Kunden» zu wek-
ken.

Zur Zeit beherrschen vor allem erfreuliche
Abrüstungsbestrebungen die militärische Szene
in Europa. Damit könnte da und dort die Not-
wendigkeit unserer Requisitionsvorbereitungen
in Frage gestellt werden. Dies wäre falsch, denn
das System lässt sich mit einer Versicherung
vergleichen: Tritt kein Schaden ein, profitieren
Versicherer und Versicherter gleichermassen.
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Tiervorführungen in der Arena

49. OLMA, Schweizer Messe für Land- und Milchwirtschaft

Pom /0. 6/s 20. O/cfoôtYy/nz/eZ /Vz .SV. Gzz//ez! ///'<? 79. ö/.M/l, .SW/wz>/ze/ Messe/z/r La«//- ////// M/'/c/iw/VZ-
«'/fa/z, ,svr;;f. K/e/es /sf «et/ an r/e/' ///'e.ya/zn'ge// Ö/.M/I, /V/.sV>evo////zv<? /Vn Messe/cernèere/c/i z/Laz/z/w/VZ-

«'//a/Z». .So is/ r/erSV/c/oc zzLaz/z/wia,yc///Vze/z» azz/gn/zz// z/er verane/ec/e« Messepo//V/7c </es .Sc/nve/zenst/ie«
/ «dr/mosc/i/V/ed-KerViddr/es SLF/c/e/V/ergevvozr/eri, z/a/t/V /conn/en neue /anr/w/V/scV)u/ï//c/i uusgenV7)/e/e
^e/c/oren w/Ve/niezogen, «nr/e/e ve/Z/V/Z un// u/c/uu/zs/er/ we///en. öu/n/V w/Vz/ ///e OLMzt //e/n zinsp/uc/i
we/'/er/j/n geeee/i/, e/ne V/a/Z/owi /n/V //e/n //aup/Z/ien/u eLan//w/V/se/;a//» zu se/'n, wo s/c/i /'n mög/zc/wZ
"w/assenz/ew /////unen zlnge/zo/ un// (Vuc/z/rage Z/eV/en.

«Vor zwei Jahren verliehen neue Messebauten
öer OLMA ein neues Gesicht, und dieses Jahr
geben veränderte Rahmenbedingungen der
Schweizer Messe für Land- und Milchwirtschaft
Hehr Gehalt», schreibt OLMA-Messedirektor
Dr. René Käppeli in seinem Geleitwort zur OL-

E'n Schadenereignis ohne Versicherungsschutz
könnte aber verheerende Folgen haben. Die Re-
Ouisition wird in Zukunft noch an Bedeutung ge-
binnen. Denn es muss weiterhin die Aufgabe
öer Verantwortlichen sein, die Versicherungs-
Prämien so tief wie nur möglich zu halten.

ßz/uz/esa/r/Z /V/V 7///uspo/ZZn/p///v/
.Sz/cZ/OU /V////7/'Ug/'Z//U/S/V/V)U

M A 1991. «Die OLMA hat einen Teil ihres Land-
maschinensektors aufgegeben — aber nicht zu
ihrem Schaden. Sie sah in der veränderten Situa-
tion auch die Chance, die OLMA mit folgenden
Hauptzielsetzungen à jour zu bringen:

— Die OLMA will inhaltlich die Schweizer Mes-
se für Land- und Milchwirtschaft bleiben und
die landwirtschaftlichen Warenangebote und
Informationen entsprechend vertiefen.

— Die OLMA will die traditionsreiche Verbin-
dung von Stadt und Land bleiben und ihren
Volksfestcharakter erhalten.»

Sortimentsvertiefung und Angebotsverbreiterung

Die in den Jahren 1987 und 1990 durchgeführten
Besucherbefragungen ergaben richtungweisen-
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